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 Erstunterzeichnung der Resolution Kommunen für ein starkes 
Lieferkettengesetz in Deutschland  
 
Sehr geehrte Oberbürgermeister*innen und Bürgermeister*innen,  
 
 
bei einem Austauschtreffen im Rahmen des Wettbewerbs „Hauptstadt des Fairen Handels“ 
im November 2020 schlossen sich einige engagierte Kommunen, darunter die Berliner 
Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, und Treptow-Köpenick, die Stadt Mainz, die Stadt 
Neumarkt i.d.OPf., die Stadt Eltville am Rhein, Markt Roßtal und die Faire Metropolregion 
Nürnberg zusammen und verfassten die Resolution „Kommunen für ein starkes 
Lieferkettengesetz in Deutschland“.  
 
Sie greifen darin die grundsätzlichen Forderungen der Initiative Lieferkettengesetz auf und 
fordern Haftungsregelungen als Kernstück eines wirksamen Lieferkettengesetzes sowie 
effektive staatliche Durchsetzungsmechanismen. Auch zahlreiche deutsche Unternehmen 
begrüßen in einem gemeinsam veröffentlichten Statement eine gesetzliche Regelung 
menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten.   
 
Die Resolution soll bis zum 8. Februar 2021 von Oberbürgermeister*innen, 
Bürgermeister*innen (oder eine*r entsprechenden Vertreter*in) von mindestens 15 
Kommunen unterzeichnet werden, die sich bereits durch wegweisende Projekte für die 
Einhaltung menschenrechtskonformer Standards im öffentlichen Einkauf einsetzen, die 
Resolution zur Agenda 2030 verabschiedet haben, oder aber sich künftig für die Stärkung 
der Fairen Beschaffung einsetzen wollen. Alle, die bis zum 8. Februar unterzeichnen, 
gelten als „Erstunterzeichner“.  
 
Anschließend wird die Resolution bundesweit gestreut und im Februar veröffentlicht. Ziel ist 
es, dass sich möglichst viele Kommunen anschließen. Das Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg wird hierzu die Projektkoordination und die Federführung der öffentlichen 
Kommunikation übernehmen.  
 
 
 
 

https://lieferkettengesetz.de/
https://www.business-humanrights.org/de/schwerpunkt-themen/mandatory-due-diligence/gesetz/
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Wir würden uns außerordentlich freuen, auch Ihre Kommune zu den Erstunterzeichnern 
zählen zu dürfen. Dazu laden Sie bitte die unterzeichnete Resolution bis zum 08. Februar 
2021 auf der Website der Stadt Neumarkt a.d.OPf. hoch.   
 
Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte unsere Koordinatorin für Kommunale 
Entwicklungspolitik unter helena.jansen@ba-fk.berlin.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
 

Clara Herrmann  Stephan von Dassel  
 

Bezirksstadträtin des Bezirks  
Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin  

 
Bezirksbürgermeister des Bezirks Mitte von Berlin  

 
 
Anhang:  
 
Resolution Kommunen für ein starkes Lieferkettengesetz in Deutschland  

https://fairtrade-neumarkt.de/fairtrade/kommunen-pro-lieferkettengesetz/
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